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Lagerung von gefährlichen Arbeitsstoffen 

§ 27e. (1) Bei der Lagerung von gefährlichen Arbeitsstoffen gemäß § 40 ASchG sind die durch 
deren Eigenschaften bedingten Schutzmaßnahmen zu treffen. Dies gilt insbesondere bei der Lagerung von 
leicht entzündlichen oder selbstentzündlichen Abfällen, Rückständen oder Putzmaterialien sowie von 
leeren Behältern, die Reste von diesen Arbeitsstoffen enthalten. 

(2) Gefährliche Arbeitsstoffe dürfen über Arbeitsplätzen und Verkehrswegen, in Ausfahrten, 
Durchgängen, Durchfahrten, Schleusen und Pufferräumen sowie auf oder unter Stiegen, Laufstegen, 
Podesten, Plattformen, Rampen und ähnlichen Verkehrswegen nicht gelagert werden. Behälter, die solche 
Arbeitsstoffe enthalten, dürfen nur aufeinandergestellt werden, wenn keine Gefahr besteht, dass die 
Behälter dadurch beschädigt oder undicht werden. 

(3) Behälter für Lebensmittel oder solche, die damit verwechselt werden können, dürfen für die 
Aufbewahrung von gesundheitsgefährdenden, brandgefährlichen oder explosionsgefährlichen 
Arbeitsstoffen nicht verwendet werden. 

(4) Räume, in denen Behälter gelagert werden, die gefährliche Arbeitsstoffe, verdichtete, verflüssigte 
oder unter Druck gelöste Gase oder nicht atembare Gase enthalten, müssen so angelegt sein, dass im 
Gefahrenfall Fluchtwege oder sonstige Verkehrswege nicht unbenutzbar werden. Erforderlichenfalls 
müssen ins Freie gut lüftbare Pufferräume vorhanden sein. Die im ersten Satz genannten Räume müssen 
so angelegt sein, dass eine gefährliche Ansammlung von Arbeitsstoffen nicht möglich ist. Insbesondere 
wenn Gase und Dämpfe schwerer als Luft sind, ist dies durch eine ausreichende natürliche oder 
mechanische Lüftung unmittelbar ins Freie sicherzustellen und Vorsorge zu treffen, dass sich solche Gase 
und Dämpfe in tiefer gelegenen Räumen in nicht gefährlicher Menge ansammeln können. 
Erforderlichenfalls ist zusätzlich ein Warn- und Alarmsystem zu installieren. Die Räume müssen gegen 
Zutritt Unbefugter gesichert sein. § 27c Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. 
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(5) In Räumen, in denen größere Mengen von Flüssigkeiten der folgenden Gefahrenklassen erzeugt, 
verwendet oder gelagert werden, muss der Fußboden flüssigkeitsundurchlässig und gegen die Einwirkung 
solcher Flüssigkeiten widerstandsfähig sein: 

 1. akute Toxizität (Gefahrenklasse 3.1) Kategorie 1 bis 3, 

 2. Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (Gefahrenklasse 3.2) Kategorien 1A, 1B und 1C, 

 3. schwere Augenschädigung/Augenreizung (Gefahrenklasse 3.3) Kategorie 1, spezifische 
Zielorgan-Toxizität bei einmaliger oder wiederholter Exposition (Gefahrenklasse 3.8 oder 3.9) 
jeweils Kategorie 1, 

 4. Aspirationsgefahr (Gefahrenklasse 3.10), 

 5. entzündbare Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.6.) Kategorie 1 bis 3, 

 6. organische Peroxide (Gefahrenklasse 2.15) Typ E und F, 

 7. selbstzersetzliche Stoffe oder Gemische (Gefahrenklasse 2.8) Typ C, D, E und F, 

 8. pyrophore Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.9), 

 9. selbsterhitzungsfähige Stoffe oder Gemische (Gefahrenklasse 2.11), 

 10. Stoffe oder Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln 
(Gefahrenklasse 2.12) Kategorie 2 und 3, 

 11. organische Peroxide (Gefahrenklasse 2.15) Typ C und D, 

 12. Stoffe oder Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln 
(Gefahrenklasse 2.12) Kategorie 1. 

Durch Maßnahmen, wie Gefälle des Fußbodens zu Sammelgruben oder entsprechend hohe, 
flüssigkeitsundurchlässige Wandumfassungen und Türschwellen, muss verhindert sein, dass solche 
Flüssigkeiten in andere Räume oder ins Freie fließen können. 

(6) Lagerungen von brandgefährlichen oder explosionsgefährlichen Arbeitsstoffen müssen auch 
gegen Brandeinwirkung von außen gesichert sowie so eingerichtet und angelegt sein, dass ein Brand 
rasch und ungehindert bekämpft werden kann. 

(7) Behälter für Gase unter Druck (Gefahrenklasse 2.5) dürfen nicht geworfen oder gestürzt werden. 
Sie müssen, auch im entleerten Zustand, gegen Umfallen gesichert sein. Gefüllte Behälter müssen vor 
gefahrbringender Erwärmung oder starkem Frost geschützt sein. 

(8) Arbeitsstoffe mit unterschiedlichen Gefahreneigenschaften oder solche, die unter starker 
Erwärmung, Flammenbildung oder unter Entwicklung von gefährlichen Gasen oder Dämpfen miteinander 
reagieren oder reagieren können, müssen sicher getrennt oder genügend weit voneinander entfernt 
gelagert werden. Sofern solche Arbeitsstoffe zusammen gelagert werden, sind die Behälter in getrennte 
Auffangwannen zu stellen. 

(9) Lagerungen von ekelerregenden Arbeitsstoffen dürfen nur in ausschließlich diesen Zwecken 
dienenden, von anderen Arbeitsräumen und sonstigen Betriebsräumen abgetrennten Räumen 
vorgenommen werden. Diese Räume müssen gegen Zutritt Unbefugter gesichert sein. 
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